
Anlage 14 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

voraussichtlicher 

Stand zu Beginn des 

Haushaltsjahres

voraussichtlicher 

Stand zum Ende des 

Haushaltsjahres

1.

1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen 

für Abfalldeponien

1.4 Gebührenüberschussrückstellungen

1.5 Altlastensanierungsrückstellungen

1.6 Rückstellungen für drohende 

Verpflichtungen aus Bürgschaften und 

Gewährleistungen
2.

2.1 …….

Rückstellungen gesamt

Entsprechende Rücklagen werden erst mit dem Jahresabschluss 2018 gebildet

und sind deshalb hier nicht dargestellt.

Weitere Rückstellungen gemäß § 41 GemHVO

Art

T EUR

Rückstellungen gemäß § 41 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen


